
Skipper-Insassenunfall-Versicherung

Aufgrund der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV), ist der Versicherer ver-
pflichtet, Ihnen die nachstehenden Informationen in der vorge-
gebenen Reihenfolge zu übermitteln.

1. Identität des Versicherers
Name: Generali Versicherung AG
Anschrift: Adenauerring 7, 81737 München
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Sitz: München
Handelsregister: Registergericht Amtsgericht München 
HR B 7731

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers
Generali Versicherung AG
Adenauerring 7
81737 München

vertreten durch den Vorstand: Dr. Wilhelm Kittel (Vorsitzender), 
Dr. Ralf Kantak, Karl Pfister, Dr. Norbert Rollinger, Hans-Herbert 
Rospleszcz

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers / Name und 
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde
Die Generali Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und 
Unfallversicherung.
Die Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

4. Angaben über die Zugehörigkeit zu einem Garantiefonds
Entfällt, da für Schaden- und Unfallversicherer (siehe Ziffer 4)
generell keine Garantiefonds eingerichtet sind.

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
a) Für das Vertragsverhältnis geltende Allgemeine Versiche-
 rungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen
 sowie Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts
 Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den ein-
 zelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedin-
 gungen und Klauseln. 

10. Ggf. Hinweis auf spezielle Risiken der Finanzdienstleistung
Entfällt, da diese Risiken die Schaden- und Unfallversicherung 
(siehe Ziffer 4) betreffen.

11. Angaben über das Zustandekommen des Vertrages.
Der Versicherungsvertrag wird durch Überweisung der Prämie 
abgeschlossen. 

12. Widerrufsrecht
Bitte beachten Sie hierzu die allgemeinen Hinweise - Widerrufs-
recht - auf Seite 44.
 
13. Laufzeit / Mindestlaufzeit des Vertrages
Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus dem in der Broschüre enthalte-
nen Prämientabelle bzw. dem Formular Überweisungsträger.

14. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen
Der Vertrag beginnt mit dem im Überweisungsträger genannten 
Termin (frühestens mit Zahlungseingang Ihrer Prämie auf unserem 
Konto). Er endet bei der Törndeckung mit dem Törnende, längstens 
jedoch nach vier Wochen. Sofern Sie ein J in den Überweisungsträ-
ger gesetzt haben, verlängert sich der Vertrag bei Jahresdeckungen 
um ein weiteres Jahr (automatische Prolongation), Sie erhalten 
dann eine Folgeprämienrechnung. Ansonsten endet der Jahresver-
trag automatisch nach einem Jahr. Bei Jahresverträgen mit Verlän-
gerung (ein J im Überweisungsträger) verlängert sich der Vertrag 
automatisch, sofern er nicht drei Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 
Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere
• im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern)
• bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer)
Eine Kündigungsmöglichkeit aufgrund Risikofortfall ist nicht mög-
lich, nur zum regulären Ablauf des Vertrages. 

16. Welches Recht legt der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrages zugrunde?
Auf die vorvertraglichen Beziehungen findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

17. Auf den Vertrag anwendbares Recht
Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung.

18. Sprachen
Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher 
Sprache statt.

19. Zugang des Versicherungsnehmers zur außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie können sich bei Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehör-
de (siehe Ziffer 4.) wenden. Außerdem ist das Unternehmen Mitglied 
im Versicherungs-Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Ber-
lin, Tel: 01804/22 44 24 (0,24 Euro je Anruf), Fax: 01804/22 44 25,
Email: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Bei dieser Einrichtung können Sie innerhalb von 8 Wochen nach 
Erhalt unserer Nachricht ein kostenloses, außergerichtliches Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Ihre Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

20. Aufsichtsbehörde
Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versiche-
rungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Mei-
nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versi-
cherung – Graurheinerdorfer Str. 108, 53117 Bonn, richten.

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
b) Angaben über Art und Umfang, Fälligkeit und Erfül-
 lung der Leistung des Versicherers

 Art und Umfang der Leistung:
 Der Produkt- und Leistungsbeschreibung sowie den bei-
 liegenden Bedingungen und der Prämientabelle können 
 Sie nähere Informationen über Art und Umfang der je-
 weiligen Versicherung entnehmen.

 Fälligkeit der Leistung:
 Sie erhalten die vereinbarte Leistung nach Eintritt eines Ver-
 sicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungspflicht.

 Erfüllung der Leistung:
 Wir zahlen im Versicherungsfall bis zur Höhe der jeweils 
 vereinbarten Versicherungssumme bzw. Entschädigungs-
 grenze. Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fällig-
 keit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den maß-
 geblichen Versicherungsbedingungen und Klauseln geregelt.

6. Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern.
Den Beitrag für Ihre Versicherung entnehmen Sie bitte der Prämi-
entabelle.

7. Ggf. zusätzlich anfallende Kosten
Entfällt, da alle Kosten in der Tabelle genannt sind.

8. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, 
insbesondere zur Zahlweise der Beiträge
Die unter Punkt 6 aufgeführten Prämien sind im Voraus für den 
genannten Zeitraum fällig. Die Prämienschuld ist erfüllt, wenn 
die Überweisung von Ihrem Konto angewiesen wurde und dieses 
eine ausreichende Deckung zur Durchführung der Überweisung 
aufweist. Sollte die Überweisung mittels Bareinzahlung erfolgen, 
gilt die Prämienschuld mit der Einzahlung der Prämie beim ent-
sprechenden Geldinstitut als erfüllt. 

9. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestell-
ten Informationen
An die Ihnen erteilten Informationen halten wir uns bis auf Wi-
derruf gebunden. 
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